„ABKOMMEN ZUM SCHULDENAUFSCHUB 

FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN“

(Allgemeine Bekanntmachung vom 03.08.2009)

Gesuchsvordruck (Faksimile)

Das nachstehende Unternehmen

_________________________________________________________ (Firmenbezeichnung)

_______________________________ (Steuernummer/MwSt.-Nummer) ________________

_________________________________________________________ (Anschrift des Sitzes)

_____________ (Telefon) ______________ (Fax) __________________________ (E-Mail),

in der Person von _________________________________________ (gesetzlicher Vertreter),

●
nach Einsichtnahme in die allgemeine Bekanntmachung vom 3. August 2009;

●
Inhaber der unten angeführten Finanzierungen, für welche es die Inanspruchnahme der Vergünstigungen laut obiger Bekanntmachung BEANTRAGT:

(
Hypothekardarlehen/verbrieftes Darlehen Nr. ______________ im ursprünglichen Betrag von Euro _____________________, abgeschlossen am _____/_____/____, Restschuld von Euro ________________ zum ____/____/_____, letzte Fälligkeit ____/_____/_____

(
Leasing (Immobiliar-/Mobiliarleasing) Nr. ______________ im ursprünglichen Betrag von Euro _____________________, abgeschlossen am _____/_____/____, Restschuld von Euro ________________ zum ____/____/_____, letzte Fälligkeit ____/_____/_____

· Kreditlinie für Bevorschussungen von Forderungen im Betrag von Euro _____________ mit Fälligkeit ___/____/_____ 

ERKLÄRT

●
ein Unternehmen mit höchstens 250 Beschäftigten mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis und einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro (oder in der Bilanz ausgewiesenen Gesamtaktiva bis zu 43 Millionen Euro) zu sein;

●
der Ansicht zu sein, trotz der derzeitigen, mit der negativen Konjunktur zusammenhängenden finanziellen Schwierigkeiten angemessene Aussichten in wirtschaftlicher und in Bezug auf die Unternehmensfortführung zu besitzen;

●
[bei Darlehen und Leasing] keine seit nicht mehr als 180 Tagen fälligen (nicht bezahlten oder nur teilweise bezahlten) Raten zu haben;

●
[bei Bevorschussungen] dass die Forderungen der Bevorschussung, für welche die Verlängerung der Fälligkeit beantragt wird, sichere und eintreibbare Forderungen sind;

●
auf jene Positionen, für welche die Vergünstigungen der allgemeinen Bekanntmachung beantragt werden, keine öffentlichen Förderungen in Form eines Zinsenbeitrags oder Kapitalbeitrags in Anspruch zu nehmen;

●
zum heutigen Zeitpunkt keine Vollstreckungsverfahren laufen zu haben.

ES NIMMT ZUR KENNTNIS

dass aufgrund der unter Punkt 6 der allgemeinen Bekanntmachung vorgesehenen Zeitdauer, nämlich in der Regel 30 Werktage ab Einreichung des Gesuchs:

●
der Antrag – vorbehaltlich einer ausdrücklichen und begründeten Ablehnung – als von der Bank/dem Finanzvermittler laut Punkt 6 Bullet 3 der allgemeinen Bekanntmachung angenommen gilt, wenn dass Unternehmen noch „In-bonis“ eingestuft ist und zum Zeitpunkt der Gesucheinreichung keine Zahlungsverzüge aufweist;

●
in den anderen Fällen annehmbarer Gesuche im Sinne von Punkt 3 die Bank/der Finanzvermittler den Antrag nach dem Grundsatz der ordnungsgemäßen und umsichtigen Verwaltung sowie nach den eigenen Verfahren bewerten wird.

dass dieses Gesuch von der Bank/dem Finanzvermittler in Betracht gezogen wird, wenn diese der allgemeinen Bekanntmachung beigetreten ist.

[eventuelle( Anlagen 

....................................., den ...................

Der/Die Antragsteller

........................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

Die Bank/Der Finanzvermittler behält sich vor zu überprüfen, ob das Unternehmen den Zulässigkeitsbedingungen entspricht, die in der allgemeinen Bekanntmachung vorgesehen sind, und im Besonderen, dass:

●
es am 30. September 2008 mit der Bank/dem Finanzvermittler ausschließlich Positionen „In-bonis“ hatte, also keine Positionen aufwies, die von derselben als seit mehr als 180 Tagen „fällig gewordene/überzogene“, „festgefahrene“, „umstrukturierte“ oder „notleidende“ Positionen eingestuft sind;

●
es zum heutigen Zeitpunkt nur Positionen hat, die noch „In-bonis“ eingestuft sind, und keine Zahlungsverzüge aufweist; [oder( es zum heutigen Zeitpunkt gegenüber der Bank/dem Finanzvermittler keine Schuldpositionen hat, die als „umstrukturierte“ oder „notleidende“ Positionen eingestuft sind.

Die Ergebnisse der Überprüfung werden unverzüglich dem Unternehmen mitgeteilt.

.................................., den ...............................

Die Bank/Der Finanzvermittler

